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Stadt Bitterfeld-Wolfen 
Stadtrat 

 

Beschlussantrag Nr. : 287-2019 

  

 

   aus öffentlicher Sitzung 

 

 

Einreicher: AfD-Fraktion 
Verantwortlich für die Umsetzung: Oberbürgermeister 
Budget / Produkt: 12/ 28.10.02 

 

 

Beratungsfolge 

Gremium Termin J N E 

Ausschuss für Bildung, Kultur, Jugend und Sport 26.11.2019    

Haupt- und Finanzausschuss 05.12.2019    

Stadtrat 11.12.2019    

    

 

Beschlussgegenstand: 

Einrichtung eines zentralen, verbindlichen und öffentlich einsehbaren Veranstaltungskalenders für 2020 und 

nachfolgende Jahre für die Stadt Bitterfeld-Wolfen 

 

 

Antragsinhalt: 

Alle öffentlichen und offiziell angemeldeten Veranstaltungen in der Stadt Bitterfeld-Wolfen müssen zentral 

eingetragen werden, um künftig Veranstaltungsüberschneidungen zu vermeiden.  

Die Eintragung von mehr als einer Veranstaltung pro Kalendertag ist dann unzulässig, wenn die erwartete 

Besucherzahl pro jeweiliger Veranstaltung 300 Gäste überschreitet (die erwartete Zahl der Gäste muss bei 

der Anmeldung angegeben oder aus den Vorjahren nachgewiesen werden).  

Diese Regelung gilt nicht für feste Feiertage wie Ostern, Christi Himmelfahrt, Kindertag, Weihnachten und 

Ähnliches.   

 

Begründung: 

 

Erfolgt mündlich. 

 

Beispiel 1:  Veranstaltung A 700 Gäste 

  Veranstaltung B 350 Gäste  unzulässig 

 

Beispiel 2: Veranstaltung A 100 Gäste 

  Veranstaltung B 500 Gäste     

                          Veranstaltung C 250 Gäste  zulässig 

 

Beispiel 3: Veranstaltung A 200 Gäste 

  Veranstaltung B 100 Gäste   

  Veranstaltung C 250 Gäste 

  Veranstaltung D 300 Gäste 

  Veranstaltung E 500 Gäste   

  Veranstaltung F 150 Gäste  zulässig 
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Grundlagen für den Beschlussantrag  (Gesetze, Ordnungen, Beschlüsse): 

 

KVG LSA 

Hauptsatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen 

  

 

Welche Beschlüsse wurden zu dieser Problematik bereits gefasst 

(Beschlussnummer-Jahr)? keine  

 

Welche Beschlüsse sind 

a) zu ändern?   keine 

b) aufzuheben? keine 

(Beschlussnummer-Jahr)? 

 

Die Behindertenfreundlichkeitsprüfung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (EU-, Bundes- und 

Landesrecht) 

 

wurde durchgeführt 

ist nicht notwendig 

 

 

 

  

 

 

Welche finanziellen Auswirkungen ergeben sich:  

a) Untersachkonten:       

b) Maßnahmenummer (bei Investitionen):       

c) Betrag in € einmalig:       

d) Folgekosten in € nach Jahresscheiben:       

  

 

 

 

              

Unterschrift der Einreicherin /des Einreichers zur 

Vorlagennummer: 287-2019 

 

Anlagen: 

keine 
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